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Der Senat von Berlin       
- StadtUm  II A 24 / II A 22 - 
Tel.: 030-9025 1503 
 
 
 
   An das  
 
   Abgeordnetenhaus von Berlin 
 
   über Senatskanzlei - G Sen - 
 
 
 
V o r l a g e 
 
- zur Kenntnisnahme - 
des Senats von Berlin 
über 
Stellungnahme des Senats zum Volksbegehren „Erhalt des Tempelhofer Feldes“ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Der Senat legt nachstehende Vorlage dem Abgeordnetenhaus zur Besprechung vor. 

 
A. Bezeichnung des Volksbegehrens, Prüfung der Unterstützungsunterschriften 
 
Der Verein „Demokratische Initiative 100% Tempelhofer Feld e. V.“ hat am 31. 
Januar 2013 bei der Senatsverwaltung für Inneres und Sport einen Antrag auf 
Einleitung des Volksbegehrens zum Erhalt des Tempelhofer Felds gestellt (Anlage) 
und dazu Unterstützungsunterschriften vorgelegt. 
 
Die für die Überprüfung der Unterschriften zuständigen Bezirksämter teilten der 
Senatsverwaltung für Inneres und Sport bis zum 15. Februar 2013 die Auszäh-
lungsergebnisse mit. Insgesamt sind nach § 15 Absatz 1 Satz 2 Abstimmungsgesetz 
von den 33.118 eingereichten Unterstützungsunterschriften 28.147 gültig. Damit ist 
der nach Artikel 62 Absatz 3 Satz 1 i. V. m. Artikel 63 Absatz 1 Satz 1 Verfassung 
von Berlin erforderliche Nachweis erbracht, dass der Antrag die Unterstützung von 
mindestens 20.000 Wahlberechtigten erhalten hat. 
 
B. Zulässigkeit des Volksbegehrens 
 
Die Senatsverwaltung für Inneres und Sport hat den Antrag auf Einleitung des 
Volksbegehrens gemäß § 17 Absatz 2 Abstimmungsgesetz geprüft und der Trägerin 
des beantragten Volksbegehrens Gelegenheit gegeben, festgestellte Zu-
lässigkeitsmängel nach § 17 Absatz 3 Abstimmungsgesetz zu beheben. Von dieser 
Möglichkeit hat die Trägerin Gebrauch gemacht. 
 
Der Antrag auf Einleitung des Volksbegehrens in der Fassung vom 20. März 2013 
(mit formgemäßen Nachträgen vom 22. März 2013) genügt den formalen und 
inhaltlichen Anforderungen der Verfassung von Berlin und des Abstim-
mungsgesetzes und ist daher zulässig.  
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Hinsichtlich der formalen Zulässigkeitsanforderungen bedeutet dies im Einzelnen: 
 
• Der Verein „Demokratische Initiative 100% Tempelhofer Feld e. V.“ mit Sitz in 

der Weisestraße 7, 12049 Berlin, ist eine Personenvereinigung, die gemäß § 13 
Abstimmungsgesetz Trägerin des Volksbegehrens sein kann. 

 
• Der Antrag auf Einleitung des Volksbegehrens wurde mit einem Gesetzentwurf 

nebst Begründung schriftlich bei der Senatsverwaltung für Inneres und Sport 
eingereicht (§ 14 Satz 1 Abstimmungsgesetz).  

 
• Die Trägerin hat fünf Vertrauenspersonen zu Vertretern und Vertreterinnen des 

Volksbegehrens bestimmt, die in dem Antrag mit Namen und Wohnsitz mit 
Anschrift aufgeführt worden sind (§ 16 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Ab-
stimmungsgesetz). Der Antrag ist von der erforderlichen Zahl von Vertrau-
enspersonen unterzeichnet worden, so dass die Erklärung verbindlich ist (§ 16 
Absatz 1 Satz 3 Abstimmungsgesetz). 

 
• Die Vertrauenspersonen haben an Eides Statt versichert, dass sie ihrer Anzei-

gepflicht für Geld- und Sachspenden vollständig und richtig nachgekommen sind 
(§ 40 b Absatz 2 Abstimmungsgesetz).  

 
• Die von der Trägerin verwendeten Unterschriftslisten und -bögen entsprachen 

den Anforderungen des § 15 Absatz 1 Satz 4 Absatz 2 und Absatz 4 
Abstimmungsgesetz. 

 
• Nach dem Ergebnis der Überprüfung durch die Bezirksämter wird der Antrag auf 

Einleitung des Volksbegehrens von mindestens 20.000 Personen unterstützt, die 
ihre Unterschrift innerhalb der letzten sechs Monate vor Eingang des Antrags bei 
SenInnSport leisteten und im Zeitpunkt der Unterzeichnung zum 
Abgeordnetenhaus von Berlin wahlberechtigt waren (§§ 10, 15 Absatz 1 Satz 2 
und Satz 3 Abstimmungsgesetz in Verbindung mit § 1 Absatz 1 Lan-
deswahlgesetz Berlin). 

 
 
Bezogen auf die materiellrechtlichen Zulässigkeitsanforderungen bedeutet dies: 
 
• Das Volksbegehren hat einen zulässigen Gegenstand nach Artikel 62 Absatz 1 

und 2 Verfassung von Berlin in Verbindung mit § 11 Absatz 1 und § 12 Absatz 1 
Abstimmungsgesetz. 

1. Das Volksbegehren ist auf den Erlass eines „Gesetzes zum Erhalt des 
Tempelhofer Feldes“ (im Folgenden: THFG) gerichtet.  

Das THFG soll für den größten Teil des im Wesentlichen unbebauten Geländes 
des ehemaligen Flughafens Tempelhof Veränderungen der derzeitigen 
Flächengestalt und Nutzung ausschließen, um insbesondere der Bedeutung der 
Freiflächen des Tempelhofer Feldes für das lokale Klima Rechnung zu tragen.  

Der Senat verkennt nicht, dass das Bestehen der Gesetzgebungskompetenz des 
Landes Berlin für den Erlass des THFG unter dem Gesichtspunkt etwaiger 
bodenrechtlicher Wirkung nicht frei von rechtlichen Zweifeln  ist.  
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Das Bodenrecht im Sinne des Artikels 74 Abs. 1 Nr. 18 Grundgesetz ist in 
verfahrensmäßiger und inhaltlicher Hinsicht u. a. durch das Baugesetzbuch 
abschließend bundesrechtlich geordnet; landesrechtliche 
Abweichungsmöglichkeiten bestehen nicht. 

Aufgrund dieser Begrenzung der Gesetzgebungskompetenz des Landes ist der 
Gesetzentwurf so zu interpretieren, dass sich die einschlägigen  Regelungen des 
THFG ausschließlich an das Land Berlin als Eigentümer des vom THFG 
erfassten Geländes richten und Maßgaben formulieren, an denen die 
Grundstücksverwaltung und Grundstücksbewirtschaftung auszurichten sind. Das 
THFG sieht dementsprechend eine grundsätzliche Bereitstellung des 
Tempelhofer Feldes für übliche Freizeit- und Erholungsnutzung vor und gibt dem 
Eigentümer auf, darüber hinausgehende Nutzungen weitgehend 
auszuschließen. Lediglich der Freizeit- und Erholungsnutzung dienende 
Maßnahmen und Vorhaben sowie solche, die der Aufrechterhaltung der 
Klimahaushaltsfunktion des Tempelhofer Feldes zu dienen bestimmt sind, sollen 
nach dem THFG zulässig sein.  

a) Gegenstand des mit dem beantragten Volksbegehren angestrebten TFHG ist 
in diesem Sinne nicht das Bodenrecht bzw. das davon umfasste 
Bauplanungsrecht. Die im THFG enthaltenen Regelungen schränken zwar die 
Handlungsfreiheit des Flächeneigentümers Land Berlin ein, beanspruchen indes 
keine Allgemeingültigkeit im Hinblick auf eine planungsrechtliche Zulässigkeit 
von Vorhaben. Durch das THFG erfolgt keine verallgemeinerungsfähige 
bodenrechtliche Qualifizierung der in Bezug genommenen Fläche; der 
ausschließlich an den Verfügungsberechtigten adressierte Gesetzesbefehl wirkt 
daher nicht unmittelbar auf die Bodenordnung. Das mit dem Volksbegehren 
verfolgte THFG hat vielmehr eine stadtpolitisch-konzeptionelle Entscheidung für 
den Erhalt und die Sicherung der derzeitigen Nutzung des Tempelhofer Feldes 
sowie die zu dieser Sicherung erforderlichen Begleitregelungen zum 
Gegenstand. Diese Festschreibung der derzeitigen Gestaltung und Nutzung des 
Tempelhofer Feldes auch für die Zukunft mittels Landesgesetz weist Parallelen 
zur Errichtung einer der Erholung und Freizeitgestaltung dienenden öffentlichen 
Einrichtung auf.  

b) Gegenstand des THFG ist auch nicht das Recht des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege im Sinne des Artikels 74 Absatz 1 Nummer 29 Grundgesetz. 
Das THFG enthält ein eigenständiges auf die Grundstücksverwaltung und 
Grundstücksbewirtschaftung gerichtetes Regelwerk, das neben dem geltenden 
und weiterhin uneingeschränkt anzuwendenden Naturschutzrecht steht. Das 
THFG enthält insoweit keine Vorgaben, die den Anforderungen des 
Bundesnaturschutzgesetzes entgegenstehen oder an deren Stelle treten sollen. 
Es soll vielmehr die Zugänglichkeit und die gegenwärtig bereits bestehenden 
Nutzungsmöglichkeiten für die Freizeitgestaltung und Erholung der Berliner 
Bevölkerung auf dem Tempelhofer Flugfeld sichern und gewährleisten, dass 
dessen naturschutzfachlich beschriebene Ausprägung dabei beibehalten wird. 
Dieser Regelungsinhalt ist mit dem Bundesnaturschutzgesetz vereinbar, da er 
neben dem Fachrecht steht, ohne dass es zu Überschneidungen kommt. Das 
THFG nimmt zwar (auch) auf naturschutzfachliche Erkenntnisse Bezug und lehnt 
sich in der Formulierung der Ziele und der Regelungen an die entsprechende 
Terminologie an, ohne jedoch Normierungen im Sinne des Naturschutzrechtes 
vorzunehmen. Vielmehr werden hier lediglich die naturschutzfachlichen Motive 
dargestellt, die das Land Berlin als Flächeneigentümer zu Selbstverpflichtungen 
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in Bezug auf bestimmte Handlungen und Unterlassungen veranlassen und die 
Grundlage für dessen eigene Bewirtschaftungsvorgaben bilden können. Aus der 
Gesetzesbegründung ergibt sich zudem, dass das THFG nicht auf die 
bestehenden Instrumente des Flächennaturschutzes gerichtet ist oder neue 
Instrumente des Flächennaturschutzes eingeführt werden sollen. Der 
Flächennaturschutz des Bundesnaturschutzgesetzes und des Berliner 
Naturschutzgesetzes soll vielmehr neben dem THFG zur Anwendung kommen.  

 
2. Das beantragte Volksbegehren hat zudem weder das Landeshaushaltsgesetz, 
noch Dienst- und Versorgungsbezüge, Abgaben, Tarife der öffentlichen 
Unternehmen oder Personalentscheidungen zum Gegenstand (Artikel 62 Absatz 
2 Verfassung von Berlin, § 12 Absatz 1 Abstimmungsgesetz). 

 
• Das beantragte Volksbegehren ist ferner - als Bindung des 

Grundstückseigentümers Berlin und nicht als bauplanungsrechtliche 
Festsetzung - mit höherrangigem Recht vereinbar (§ 12 Absatz 2 
Abstimmungsgesetz). 

Auf der Grundlage dieses Normverständnisses verstoßen die Inhalte des THFG 
nicht gegen das Baugesetzbuch des Bundes und führen auch nicht zu einer 
Umgehung seiner zwingenden Regelungen, wie insbesondere dem 
Abwägungsgebot in der Bauleitplanung gemäß § 1 Absatz 7 Baugesetzbuch. Die 
in einer Verabschiedung des THFG liegende stadtpolitisch-konzeptionelle 
Entscheidung des Landes Berlin, die Gestaltung und (Erholungs- und Freizeit-) 
Nutzung einer landeseigenen Fläche weitgehend unverändert zu erhalten, kann 
zwar im Ergebnis zu einem Bauplanungsverzicht für das Tempelhofer Feld  
führen; das Absehen von Planung ist bundesrechtlich jedoch solange 
unbedenklich, wie sich die Befugnis des Landes Berlins, für das Tempelhofer 
Feld eine verbindliche Bauleitplanung vorzunehmen, nicht ausnahmsweise zu 
einer Planungspflicht verdichtet hat. Dieser Grundsatz lässt sich der 
obergerichtlichen Rechtsprechung entnehmen, nach der im Falle regelmäßig 
nicht bestehender Planungspflicht Grundsatzentscheidungen wie ein 
Planungsverzicht im Vorfeld bauplanungsrechtlicher Verfahren zulässiger 
Gegenstand eines Plebiszits sein können (so auf der Grundlage des baden-
württembergischen Rechts, das Bürgerentscheide über Bauleitpläne ausschließt: 
Verwaltungsgerichtshof des Landes Baden-Württemberg, Beschluss vom 27. 
Juni 2011 – 1 S 1509/11 – DVBl. 2011, 1035; vgl. auch Oberverwaltungsgericht 
des Landes Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 17. Juli 2007 – 15 B 874/07 – 
NVwZ-RR 2007, 803).  

Das THFG verstößt auch nicht gegen das in Artikel 19 Absatz 1 Grundgesetz 
enthaltene Verbot von Einzelfallgesetzen: Adressat des Gesetzentwurfs ist 
vorliegend ausschließlich das Land Berlin, dessen Befugnisse in Bezug auf das 
Grundeigentum über die bereits bestehenden haushaltsrechtlichen 
Selbstbindungen hinaus eingeschränkt werden sollen. Diese (weitere) 
Selbstbindung weist keine Grundrechtsrelevanz auf, so dass Artikel 19 Absatz 1 
Grundgesetz auf das THFG keine Anwendung findet.  

 

C. Stellungnahme zum Gesetzentwurf 
 
Ziel des Gesetzes ist es, den Zustand des Tempelhofer Feldes wie es sich derzeit 
zeigt, zu erhalten. Die Weiträumigkeit und die naturräumlichen Funktionen sollen in 
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ihrem Zustand erhalten bleiben. Eine Bebauung an den Rändern soll durch das 
Gesetz ausgeschlossen werden. 
Dies entspricht nicht den stadtentwicklungspolitischen Zielen des Senates. 
Hierzu im Einzelnen: 
 
Stadtentwicklungspolitische Bedeutung  
Aus Sicht des Senats von Berlin sind die im Gesetzesentwurf des Volksbegehrens 
„100% Tempelhofer Feld“ formulierten Ziele nicht zustimmungsfähig. 
 
Es besteht in Berlin die zwingende Notwendigkeit, die Voraussetzungen für die 
Herstellung von Wohnraum in allen Gebietskategorien und Segmenten zu schaffen. 
Im Rahmen einer nachhaltigen Daseinsfürsorge kann auf die citynahen 
Flächenpotentiale des Tempelhof Feldes für Entwicklung von Wohnungsbau- und 
Gewerbeflächen nicht verzichtet werden. Im zeitlichen  Zusammenhang mit der 
Bebauung sollen auf dem Tempelhof Feld auch Einrichtungen der sozialen 
Infrastruktur, wie z.B. Sport- und Freizeitflächen, Kindertagesstätten und der 
Schulversorgung geschaffen werden, die zudem die bestehenden Defizite in den 
bestehenden Strukturen beheben sollen. 
 
Der Senat teilt mit den Initiatoren die Einschätzung, dass die Größe und 
Weitläufigkeit des Geländes auch zukünftig erhalten werden muss. Aus diesem 
Grunde sehen die Planungen vor, dass eine Bebauung mit Wohn- und 
Gewerbebauten nur an den Rändern des Tempelhofer Feldes ermöglicht werden 
soll. Die zentralen Bereiche bleiben nach wie vor unbebaute Freifläche die den 
Berlinerinnen und Berlinern zur Freizeit- und Sportnutzung zur Verfügung stehen 
wird.  
 
Eine differenzierte Ausformung der zukünftigen Entwicklung ist den gesetzlich 
vorgeschriebenen Bauleitplanverfahren auf der Ebene der Flächennutzungsplanung 
bzw. der Bebauungsplanungsverfahren vorbehalten. In diesen Verfahren werden alle 
komplexen Fragen der Gesamtentwicklung wie klimatische Auswirkungen, 
Verkehrsentwicklung, Sicherstellung der Infrastrukturversorgung und viele andere 
mehr fundiert diskutiert und politisch entscheiden werden. In diesen Prozeß sind die 
gesetzlichen Partizipationsschritte integriert. Weit über den gesetzlich vorgesehenen 
Rahmen wird den Bürgerinnen und Bürgern Gelegenheit gegeben, sich zu den 
Planungen zu äußern und Einfluß zu nehmen. Dies wird bereits seit Jahren mit den 
verschiedensten Formaten der Partizipation von der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Umwelt praktiziert. 
 
Zur Herstellung der planerischen Handlungsfreiheit hat Berlin die Flächen vom Bund 
nach der Schließung des Flughafens erworben. Zur Umsetzung der planerischen 
Ziele wurde Ende 2010 die Tempelhof Projekt GmbH gegründet.  
 
Vor dem Hintergrund der beschleunigten Wachstumsdynamik Berlins und damit 
verbundener neuer wohnungsbaupolitischer Strategien hat die Entwicklung der 
Baufelder im Projekt Tempelhofer Freiheit eine zusätzliche Bedeutung gewonnen. 
Hier kann das größte und ganzheitlich planbare Wohnungsbaupotenzial Berlins auf 
einer relativ zentralen und zudem landeseigenen Fläche vorbereitet und koordiniert 
umgesetzt werden. Hinzu kommen erhebliche Potenziale für Kultur, Sport und 
Gewerbe, die bedarfsabhängig präzisiert werden können. Für die Realisierung dieser 
und weiterer  Nutzungen ist ein Masterplan erarbeitet worden, der die 
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städtebaulichen Rahmenbedingungen für die Änderung des Flächennutzungsplans 
sowie die erforderlichen Bebauungsplanverfahren definiert. 
 
Im Einzelnen sind folgende Maßnahmen der Entwicklung geplant: 
 
Städtebau 

In den Randbereichen des Tempelhofer Feldes sollen Quartiere entstehen, die dem 
Wohnen, dem Arbeiten sowie Bildung, Kultur und Freizeitnutzungen dienen und so 
attraktives Leben und Arbeiten im innerstädtischen Kontext ermöglichen. 

Ziel  der Planung ist es, Quartiere zu schaffen, die hinsichtlich der Nutzungen eine 
Mischung aufweisen, unterschiedliche Eigentumsformen im Wohnungsbau zulassen 
und verschiedenen sozialen Gruppen Wohnraum bieten und eine 
ressourceneffiziente Entwicklung sichern. Entstehen sollen sozial  gemischte, 
kompakte und durchgrünte Quartiere, die auf Energieeffizienz und 
Verkehrsvermeidung ausgerichtet werden. Alle Quartiere sollen mit der zukünftigen 
Parklandschaft und den angrenzenden Bestandsquartieren vernetzt werden. 
Identitätsprägende, bestehende Strukturen wie die ehemaligen Rollbahnen bleiben 
erhalten. Auf die Freihaltung von Sichtbeziehungen zum bestehenden 
Flughafengebäude wird besonderer Wert gelegt. 

Mögliche Standorte für die erforderlichen Gemeinbedarfsflächen (Kindertages-
stätten, Schule) wurden in dem Masterplan ebenso berücksichtigt wie die Bereiche 
für neue Sportflächen. Die beabsichtigte Gesamtentwicklung ermöglicht Sportflächen 
im Umfang von sechs Großspielfeldern.  
 

Wohnungsbau 

Das Land Berlin ist Eigentümerin des Tempelhofer Feldes und des Flughafen-
gebäudes. Von daher verfügt es über weitreichende Einflussmöglichkeiten, um 
wichtige stadtentwicklungspolitische Entscheidungen zum Wohnungsbau auf dieser 
größten Potenzialfläche Berlins durchzusetzen. 

• Mit den bisherigen Planungen wurde  eine verlässliche Beurteilungsgrundlage 
erarbeitet, um Kosten und  Nutzen einer langfristig angelegten Wohnungsbau-
strategie beurteilen zu können. Nach den derzeitigen Planungen sind hier die 
Voraussetzungen geschaffen worden, um ca. 4700 Wohnungen und ca. 7000 
Arbeitsplätze zu ermöglichen. 

 

Parklandschaft  

Zentrales Element der Entwicklung der Tempelhofer Freiheit ist die rund 230 ha 
große Parklandschaft, die schrittweise hergestellt werden soll. Mit der Umsetzung 
des Entwurfs des Büros GROSS.MAX wird die Weite des Ortes bewahrt und 
gleichzeitig ein Park mit vielfältigen nachfrageorientierten Nutzungen gestaltet. 

Die Verringerung der heutigen Kulisse der Freifläche um die intendierte 
Baulandkulisse führt nicht zu einer relevanten Minderung der zukünftigen 
Freiraumversorgung der Bevölkerung. Durch die Kombination von 
Freiraumqualifizierung, Bebauung und die Gesamtentwicklung der einbezogenen 
Nachbarschaften wird nach Überzeugung des Senats die Situation der Gesamtstadt 
deutlich verbessert. 
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Bezüge zwischen Parklandschaft und Baufeldern wurden im Rahmen des 
städtebaulichen Qualifizierungsprozesses berücksichtigt. So dienen Flächen 
innerhalb der Parklandschaft auch quartiersbezogenen Nutzungen, wie der 
Versorgung mit wohnungsnahen Grün-, Sport- und Spielflächen und der 
Versickerung des Niederschlagswassers von öffentlichen Flächen.  

 
Klima und Luftaustausch 
 

Die klimatische Bedeutung der Freifläche des ehemaligen Flughafen Tempelhofs ist 
ein wichtiger Belang, der bereits früh auf den Planungsprozess für die Nachnutzung 
eingewirkt hat und dieses auch noch weiter tun wird. Mit dem Ziel, die klimatischen 
Effekte für die umliegende Bebauung zu erkennen und zu erhalten, wurden in den 
vergangenen Jahren sämtliche Planungsschritte von Klimaexperten begleitet. 

Die häufig verbreitete Vorstellung, dass das Flugfeld als „Kühlschrank“ für weite Teile 
von Berlin von Bedeutung ist, hat sich in den Berechnungen allerdings nicht 
bestätigt: Die klimaökologischen Untersuchungen haben weiterhin gezeigt, dass es 
nicht erforderlich ist, das gesamte Feld unbebaut und unverändert zu lassen, um die 
klimatische Bedeutung der Tempelhofer Freiheit zu erhalten. Wesentlich ist es, an 
den richtigen Stellen ausreichend dimensionierte Kaltluftbahnen für den 
Luftaustausch zu erhalten. Die Planung für die Tempelhofer Freiheit berücksichtigt 
dies mit ihren grünen Fugen.  

 
Fazit 
Der Senat von Berlin betrachtet die Entwicklung der Ränder des Tempelhofer Feldes 
für Wohnungsbau und Gewerbeansiedlung und auch die Entwicklung der 
Parklandschaft als ein wesentliches, essentielles Element der nachhaltigen 
Stadtentwicklungspolitik und Daseinsfürsorge.  
Die Verfolgung der Entwicklungsstrategien zur Schaffung von Wohnungen und 
Gewerbeflächen ist unter den Prämissen des Gesetzentwurfes zum Erhalt des 
Tempelhofer Feldes ist nicht möglich. Daher muss aus Sicht des Senates dieser 
Gesetzentwurf abgelehnt werden. 
 
Berlin, den 16.04.2013 
 

Der Senat von Berlin 
 
 
 
Klaus  W o w e r e i t     Michael  M ü l l e r 
...........................................    ............................................. 
Regierender Bürgermeister  Senator für Stadtentwicklung 

und Umwelt 
       
Anlagen 

• Gesetzentwurf mit Anlagen  
• Masterplan (Stand 2012) mit schematischer Darstellung alternativer  

Nutzungsverteilung im Südquartier 
 
  





































































 
 
Anlage 1 – Karte zur räumlichen Abgrenzung des Tempelhofer Feldes (Maßstab 1:2.000) 
 
Anlage 1 des Gesetzentwurfs kann im Original nach vorheriger telefonischer Anmeldung (Tel. 030/9025 - 1503) und während 
der üblichen Sprechzeiten in der viermonatigen Beratungszeit im Abgeordnetenhaus in der  

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umweltschutz 
Rungestraße 29, Zimmer 218 
10179 Berlin – Mitte  

eingesehen werden.  



Dezember 2012



Abbildung 2 - Schematische Darstellung alternativer Nutzungsverteilung im Südquartier 
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